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In dem Verfahren nach § 127 GNocKG kann der Kosten
schuldner dem Kostenanspruch des N otars keinen Scha
densersatzanspruch wegen einer Amtspflichtverletzung (§ 1 9  
B N otO ) entgegenhalten. Etwas Anderes gilt nur dann, wenn 
der Anspruch unstreitig oder rechtskräftig festgestellt ist.......  325

a) Bei Preisänderungsklauseln in Fernwärmelieferungsver- 
trägen gebietet das Transparenzgebot in § 24 Abs. 4 Satz 2 
AVBFernwärmeV eine Erläuterung der Zusammensetzung 
der Bezugspreise des Fernwärmeversorgungsunternehmens, 
also insbesondere der diesen zugrundeliegenden vertraglichen 
und preislichen Bestimmungen oder auch die namentliche Be
zeichnung des Bezugslicferanren, nicht. Diese Gesichtspunkte 
können allerdings für die Prüfung der inhaltlichen Angemes
senheit von gegenüber den Endkunden verwendeten Preisän
derungsklauseln nach § 24 Abs. 4 Satz 1 AVBFernwärmeV 
von Bedeutung sein.
b) Anders als eine Preisänderungsklausel zum G rund- oder 
Bereitstellungspreis, mit dem die langfristigen Investitions
und Vorhaltekosten des Versorgers abgegolten werden, die 
sich grundsätzlich unabhängig von den Verhältnissen am W är
memarkt entwickeln, muss eine Preisänderungsklausel zum 
Arbeitspreis, m it dem die vom Kunden abgenommene W är
memenge vergütet wird, nach § 24 Abs. 4 Satz 1 AVB-Fern- 
wärmeV zwingend auch die jeweiligen Verhältnisse auf dem 
Wärmemarkt angemessen berücksichtigen.
c) Die in Energieversorgungsstreitigkeiten entwickelte soge
nannte Dreijahreslösung des Senats vermeidet die bei einer 
Gesamtnichtigkeit des Versorgungsvertrags für den Kunden 
eintretenden nachteiligen Folgen einer bereicherungsrechtli
chen (Rück-)Abwicklung, indem sie entsprechend den auch 
nach der jüngeren Rechtsprechung des Gerichtshofs der E u 
ropäischen U nion zu beachtenden Zielsetzungen von A rt. 6 
Abs. 1 der Klausel-Richtlinie 93/13/EW G darauf angelegt ist, 
die nach dem V e r tr a g  bestehende formale Ausgewogenheit der 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter Heranziehung 
und Gewichtung ihrer Interessen durch eine materielle A usge
wogenheit zu ersetzen und auf diese Weise ein Gleichgewicht
der Rechte und Pflichten tatsächlich wiederherzustellen......... 339

Der Betreiber einer Sharehosting-Plattform, der allgemeine 
Kenntnis von der Verfügbarkeit von N utzern  hochgeladener 
rechtsverletzender Inhalte hat oder haben müsste, nimmt selbst 
eine öffentliche Wiedergabe dieser Inhalte im Sinne von § 15 
Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 2, § 19a UrhG in Verbindung mit A rt. 3 
Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/E G  vor, w enn er ein solches Ver
halten seiner N utzer dadurch wissentlich fördert, dass er ein 
Geschäftsmodell gewählt hat, das die N utzer seiner Plattform  
dazu anregt, geschützte Inhalte auf dieser Plattform rechts
widrig öffentlich zugänglich zu machen, (»uploaded II«)....... 373
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